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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1935

Norm

JN §55

Rechtssatz

Zerfällt eine Geldforderung infolge Erbganges oder Abtretung in mehrere Teile, so bleibt jede Teilforderung

selbständig, auch wenn die Teile wieder in einer Hand vereinigt werden.
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